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See the notice on TED website

615825-2025 - Wettbewerb
Deutschland – Bauleistungen im Hochbau – Trockenbauarbeiten - Umbau und Erweiterung GS 
Bierden
OJ S 180/2025 19/09/2025
Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Stadt Achim c/o Landkreis Verden - Zentrale Vergabestelle
E-Mail: vergabestelle@landkreis-verden.de
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: Trockenbauarbeiten - Umbau und Erweiterung GS Bierden
Beschreibung: Ausgeschrieben werden Trockenbauarbeiten für die Erweiterung der 
Grundschule Bierden zur Ganztagsschule mit Mensa in Achim. Auftraggeber ist die Stadt 
Achim. Berechtigter und Verpflichteter aus dem Vergabeverfahren ist ausschließlich die Stadt 
Achim
Kennung des Verfahrens: 35492232-7491-47f7-83b4-e9728f8d9d63
Interne Kennung: 107592-2025-021
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45210000 Bauleistungen im Hochbau

2.1.2.  Erfüllungsort
Postanschrift: Steinweg 39  
Stadt: Achim
Postleitzahl: 28832
Land, Gliederung (NUTS): Verden (DE93B)
Land: Deutschland

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: #Bekanntmachungs-ID: CXS0YR2YTA4U21TL# Bei der 
elektronischen Angebotsabgabe sollte das ausgefüllte Leistungsverzeichnis als gaeb-Datei (.
84) und als PDF-Datei eingereicht werden. Auf gesondertes Verlangen des Auftraggebers sind 
Datenblätter der angebotenen Produkte einzureichen, soweit diese von den vorgegeben 
Leitfabrikaten abweichen. Im Rahmen der Vergabe wird ein gewährter Preisnachlass nur dann 
berücksichtigt und gewertet, wenn er nicht an Bedingungen geknüpft ist. Der an ein 
Zahlungsziel geknüpfte Nachlass (Skonto) wird hingegen nicht gewertet. Sofern Sie ein bereits 

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/615825-2025
mailto:vergabestelle@landkreis-verden.de


615825-2025 Page 2/10

eingereichtes Angebot überarbeiten möchten, ziehen Sie dieses bitte zunächst über das 
Vergabeportal zurück und laden Sie anschließend ein neues, überarbeitetes Angebot über das 
Bietertool hoch. Auf diese Weise wird eine Doppelabgabe vermieden.
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/24/EU
vob-a-eu -

2.1.6.  Ausschlussgründe
Quellen der Ausschlussgründe: Bekanntmachung
Verstoß gegen die in den rein innerstaatlichen Ausschlussgründen verankerten 
Verpflichtungen: Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit kann ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem 
Vergabeverfahren ausgeschlossen werden.
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: Gem. § 123 Abs. 1 Nr. 1 GWB / § 6e Abs. 1 Nr. 1 
VOB/A EU ist ein Unternehmen durch den Öffentlichen Auftraggeber zu jedem Zeitpunkt des 
Vergabeverfahrens von der Teilnahme auszuschließen, wenn Kenntnis davon erlangt wurde, 
dass eine Person, deren Verhalten nach Absatz 3 des § 123 GWB dem Unternehmen 
zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 
30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist, wegen einer 
Straftat nach § 129b StGB.
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten: 
Gem. § 123 Abs. 1 Nr. 1 GWB / § 6e Abs. 1 Nr. 1 VOB/A EU ist ein Unternehmen durch den 
Öffentlichen Auftraggeber zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme 
auszuschließen, wenn Kenntnis davon erlangt wurde, dass eine Person, deren Verhalten nach 
Absatz 3 des § 123 GWB dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder 
gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
rechtskräftig festgesetzt worden ist, wegen einer Straftat nach § 129a StGB.
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: Gem. § 123 Abs. 1 Nr. 2 und 3 GWB / § 6e Abs. 1 
Nr. 2 und 3 VOB/A EU ist ein Unternehmen durch den Öffentlichen Auftraggeber zu jedem 
Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme auszuschließen, wenn Kenntnis davon 
erlangt wurde, dass eine Person, deren Verhalten nach Absatz 3 des § 123 GWB dem 
Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine 
Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt 
worden ist, wegen einer Straftat nach § 89c StGB oder § 261 StGB oder wegen der Teilnahme 
an einer Tat nach § 89c der wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in 
Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden 
oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 StGB zu begehen.
Betrug: Gem. § 123 Abs. 1 Nr. 4 und 5 GWB / § 6e Abs. 1 Nr. 4 und 5 VOB/A EU ist ein 
Unternehmen durch den Öffentlichen Auftraggeber zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens 
von der Teilnahme auszuschließen, wenn Kenntnis davon erlangt wurde, dass eine Person, 
deren Verhalten nach Absatz 3 des § 123 GWB dem Unternehmen zuzurechnen ist, 
rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist, wegen einer Straftat nach § 
263 StGB, soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen 
Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden 
oder nach § 264 StGB, soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union 
oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet 
werden.
Korruption: Gem. § 123 Abs. 1 Nr. 6 bis 8 GWB / § 6e Abs. 1 Nr. 6 bis 8 VOB/A EU ist ein 
Unternehmen durch den Öffentlichen Auftraggeber zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens 
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von der Teilnahme auszuschließen, wenn Kenntnis davon erlangt wurde, dass eine Person, 
deren Verhalten nach Absatz 3 des § 123 GWB dem Unternehmen zuzurechnen ist, 
rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist, wegen einer Straftat nach § 
108e StGB oder den §§ 333 und 334 StGB, jeweils auch in Verbindung mit § 335a StGB.
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: Gem. § 123 Abs. 1 Nr. 10 GWB / § 
6e Abs. 1 Nr. 10 VOB/A EU ist ein Unternehmen durch den Öffentlichen Auftraggeber zu 
jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme auszuschließen, wenn Kenntnis 
davon erlangt wurde, dass eine Person, deren Verhalten nach Absatz 3 des § 123 GWB dem 
Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine 
Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt 
worden ist, wegen einer Straftat nach den §§ 232, 232a Abs. 1 bis 5, den §§ 232b bis 233a 
StGB.
Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Steuern: Gem. § 123 Abs. 4 Nr. 1 und 2 
GWB / § 6e Abs. 4 Nr. 1 und 2 VOB/A EU ist ein Unternehmen durch den Öffentlichen 
Auftraggeber (zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens) von der Teilnahme 
auszuschließen, wenn das Unternehmen das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur 
Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung nicht nachgekommen ist 
und dies durch eine rechtskräftige Gerichts- oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung 
festgestellt wurde, oder auf sonstige geeignete Weise die Verletzung einer Verpflichtung nach 
Nummer 1 nachgewiesen werden kann.
Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen: Gem. § 
123 Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB / § 6e Abs. 4 Nr. 1 und 2 VOB/A EU ist ein Unternehmen durch 
den Öffentlichen Auftraggeber (zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens) von der 
Teilnahme auszuschließen, wenn das Unternehmen das Unternehmen seinen Verpflichtungen 
zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung nicht 
nachgekommen ist und dies durch eine rechtskräftige Gerichts- oder bestandskräftige 
Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde, oder auf sonstige geeignete Weise die 
Verletzung einer Verpflichtung nach Nummer 1 nachgewiesen werden kann.
Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen: Gem. § 124 Abs. 1 Nr. 1 GWB / § 6e Abs. 6 
Nr. 1 VOB/A EU kann ein Unternehmen (zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens) unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit durch den Öffentlichen 
Auftraggeber von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausgeschlossen werden, wenn 
das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende 
umweltrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat.
Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen: Gem. § 124 Abs. 1 Nr. 1 GWB / § 6e Abs. 6 
Nr. 1 VOB/A EU kann ein Unternehmen (zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens) unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit durch den Öffentlichen 
Auftraggeber von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausgeschlossen werden, wenn 
das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende 
sozialrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat.
Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Gem. § 124 Abs. 1 Nr. 1 GWB / § 6e Abs. 6 
Nr. 1 VOB/A EU kann ein Unternehmen (zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens) unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit durch den Öffentlichen 
Auftraggeber von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausgeschlossen werden, wenn 
das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende 
arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat.
Zahlungsunfähigkeit: Gem. § 124 Abs. 1 Nr. 2 GWB / § 6e Abs. 6 Nr. 2 VOB/A EU kann ein 
Unternehmen (zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens) unter Berücksichtigung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit durch den Öffentlichen Auftraggeber von der Teilnahme 
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an einem Vergabeverfahren ausgeschlossen werden, wenn das Unternehmen 
zahlungsunfähig ist.
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter: Gem. § 124 Abs. 1 Nr. 2 
GWB / § 6e Abs. 6 Nr. 2 VOB/A EU kann ein Unternehmen (zu jedem Zeitpunkt des 
Vergabeverfahrens) unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit durch 
den Öffentlichen Auftraggeber von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausgeschlossen werden, wenn über das Vermögen des Unternehmens ein Insolvenzverfahren 
eröffnet worden ist.
Einstellung der gewerblichen Tätigkeit: Gem. § 124 Abs. 1 Nr. 3 GWB / § 6e Abs. 6 Nr. 3 VOB
/A EU kann ein Unternehmen (zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens) unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit durch den Öffentlichen 
Auftraggeber von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausgeschlossen werden, wenn 
das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere Verfehlung 
begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird; § 6e EU Absatz 
3 / § 123 Abs. 3 GWB sind entsprechend anzuwenden.
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften: Gem. § 
124 Abs. 1 Nr. 2 GWB / § 6e Abs. 6 Nr. 2 VOB/A EU kann ein Unternehmen (zu jedem 
Zeitpunkt des Vergabeverfahrens) unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit durch den Öffentlichen Auftraggeber von der Teilnahme an einem 
Vergabeverfahren ausgeschlossen werden, wenn die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
mangels Masse abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen im Verfahren der Liquidation 
befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat.
Schwerwiegendes berufliches Fehlverhalten: Gem. § 124 Abs. 1 Nr. 3 GWB / § 6e Abs. 6 Nr. 
3 VOB/A EU kann ein Unternehmen (zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens) unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit durch den Öffentlichen 
Auftraggeber von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausgeschlossen werden, wenn 
das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere Verfehlung 
begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird; § 6e EU Absatz 
3 / § 123 Abs. 3 GWB sind entsprechend anzuwenden.
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs: Gem. § 
124 Abs. 1 Nr. 4 GWB / § 6e Abs. 6 Nr. 4 VOB/A EU kann ein Unternehmen (zu jedem 
Zeitpunkt des Vergabeverfahrens) unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit durch den Öffentlichen Auftraggeber von der Teilnahme an einem 
Vergabeverfahren ausgeschlossen werden, wenn der öffentliche Auftraggeber über 
hinreichende Anhaltspunkte dafür verfügt, dass das Unternehmen mit anderen Unternehmen 
Vereinbarungen getroffen oder Verhaltensweisen aufeinander abgestimmt hat, die eine 
Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken.
Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren: Gem. § 124 Abs. 1 
Nr. 5 GWB / § 6e Abs. 6 Nr. 5 VOB/A EU kann ein Unternehmen (zu jedem Zeitpunkt des 
Vergabeverfahrens) unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit durch 
den Öffentlichen Auftraggeber von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausgeschlossen werden, wenn ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des 
Vergabeverfahrens besteht, der die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit einer für den 
öffentlichen Auftraggeber tätigen Person bei der Durchführung des Vergabeverfahrens 
beeinträchtigen könnte und der durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen nicht 
wirksam beseitigt werden kann.
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens: Gem. § 124 
Abs. 1 Nr. 6 GWB / § 6e Abs. 6 Nr. 6 VOB/A EU kann ein Unternehmen (zu jedem Zeitpunkt 
des Vergabeverfahrens) unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 
durch den Öffentlichen Auftraggeber von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 



615825-2025 Page 5/10

ausgeschlossen werden, wenn eine Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass das 
Unternehmen bereits in die Vorbereitung des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese 
Wettbewerbsverzerrung nicht durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen beseitigt 
werden kann.
Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen: Gem. § 124 
Abs. 1 Nr. 7 GWB / § 6e Abs. 6 Nr. 7 VOB/A EU kann ein Unternehmen (zu jedem Zeitpunkt 
des Vergabeverfahrens) unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 
durch den Öffentlichen Auftraggeber von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausgeschlossen werden, wenn das Unternehmen eine wesentliche Anforderung bei der 
Ausführung eines früheren öffentlichen Auftrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt 
hat und dies zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer 
vergleichbaren Rechtsfolge geführt hat.
Täuschung, Zurückhaltung von Informationen, Unfähigkeit zur Vorlage erforderlicher 
Unterlagen oder Erlangung vertraulicher Informationen zu dem Verfahren: Gem. § 124 Abs. 1 
Nr. 8 und 9 GWB / § 6e Abs. 6 Nr. 8 und 9 VOB/A EU kann ein Unternehmen (zu jedem 
Zeitpunkt des Vergabeverfahrens) unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit durch den Öffentlichen Auftraggeber von der Teilnahme an einem 
Vergabeverfahren ausgeschlossen werden, wenn das Unternehmen in Bezug auf 
Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine schwerwiegende Täuschung begangen, 
Auskünfte zurückgehalten hat oder nicht in der Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu 
übermitteln oder das Unternehmen a) versucht hat, die Entscheidungsfindung des öffentlichen 
Auftraggebers in unzulässiger Weise zu beeinflussen, b) versucht hat, vertrauliche 
Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen 
könnte, oder c) fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, die die 
Vergabeentscheidung des öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen könnten oder 
versucht hat, solche Informationen zu übermitteln.

5. Los

5.1.  Los: LOT-0001
Titel: Trockenbauarbeiten - Umbau und Erweiterung GS Bierden
Beschreibung: Trockenbauarbeiten für die Erweiterung der Grundschule Bierden
Interne Kennung: 107592-2025-021

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45210000 Bauleistungen im Hochbau

5.1.2.  Erfüllungsort
Postanschrift: Steinweg 39  
Stadt: Achim
Postleitzahl: 28832
Land, Gliederung (NUTS): Verden (DE93B)
Land: Deutschland

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 15/01/2026
Enddatum der Laufzeit: 10/08/2026

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: 
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Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten 
Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: ja
Zusätzliche Informationen: #Besonders auch geeignet für:selbst#, #Besonders auch geeignet 
für:other-sme#

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.9.  Eignungskriterien
Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung
Kriterium: Berufliche Risikohaftpflichtversicherung
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Nachweis der gültigen Betriebshaftpflichtversicherung 
(Auf Anforderung der Vergabestelle; Mittels Dritterklärung):

Kriterium: Referenzen zu bestimmten Arbeiten
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Referenzen (VHB 444) (Auf Anforderung der 
Vergabestelle; Keine oder anderweitige Formerfordernis): Drei Referenznachweise der letzten 
5 Jahre, jeweils über das Formblatt VHB 444 darzustellen, mit mindestens folgenden 
Angaben: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; 
Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten 
maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür 
durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen 
technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) 
Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der 
Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur 
vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe 
der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des 
Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung.

Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Urkalkulation (Auf Anforderung der Vergabestelle; Keine 
oder anderweitige Formerfordernis):

Kriterium: Muster, Beschreibungen oder Fotos ohne Echtheitszertifikat
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Produktdatenblätter (Auf Anforderung der 
Vergabestelle; Keine oder anderweitige Formerfordernis):

Kriterium: Durchschnittliche jährliche Belegschaft
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Unternehmensumsätze - Angabe der Umsätze des 
Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen 
und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter 
Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen

Kriterium: Eintragung in ein relevantes Berufsregister
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Registereintragungen und Nachweise über Zulässigkeit 
des Bewerbers oder Bieters - Zur Bestätigung der Erklärung werden vorgelegt: 
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Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in die Handwerksrolle 
(Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer. Ab einer Auftragssumme von 
30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt 
werden soll, einen Auszug aus dem Wettbewerbsregister gem. § 150a GewO beim 
Bundesamt für Justiz anfordern.

Kriterium: Finanzkennzahlen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und 
Beiträgen zur Sozialversicherung - Erklärung, dass Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und 
Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung 
unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt wurde. Sofern das Angebot/der Teilnahmeantrag in die 
engere Wahl kommt, werden eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse 
(soweit beitragspflichtig), eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. 
Bescheinigung in Steuersachen (soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt) 
sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorgelegt.

Kriterium: Berufliche Risikohaftpflichtversicherung
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Nachweis Betriebshaftpflichtversicherung - Nachweis 
über eine gültige Betriebshaftpflichtversicherung

Kriterium: Referenzen zu bestimmten Arbeiten
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Referenzen des Unternehmens - Erklärung, dass in den 
letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum 
vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden: Drei abgeschlossene Referenznachweise mit 
mindestens folgenden Angaben vorlegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; 
Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal 
ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; 
Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der 
besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) 
Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der 
Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur 
vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe 
der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des 
Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung Erklärung, dass die für die 
Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen

Kriterium: Durchschnittliche jährliche Belegschaft
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen 
Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte - Erklärung, dass über die 
für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Angabe 
der Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich 
beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem 
Leitungspersonal

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Beschreibung: Preiskriterium für "Niedrigster Preis (ohne Kriterien)"
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
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Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.11.  Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Deutsch
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 13/10/2025 23:59:59 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice
/CXS0YR2YTA4U21TL/documents
Ad-hoc-Kommunikationskanal: 
URL: https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXS0YR2YTA4U21TL

5.1.12.  Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung: 
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice
/CXS0YR2YTA4U21TL
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 21/10/2025 09:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, 
Mitteleuropäische Sommerzeit
Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 49 Tage
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können: 
Nach Ermessen des Käufers können alle fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf 
nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: Der Landkreis Verden fordert Bieter, die für den Zuschlag in 
Betracht kommen, unter Einhaltung der Grundsätze der Transparenz und der 
Gleichbehandlung auf, fehlende, unvollständige oder fehlerhafte unternehmensbezogene 
Unterlagen - insbesondere Erklärungen, Angaben oder Nachweise - nachzureichen, zu 
vervollständigen oder zu korrigieren, oder fehlende oder unvollständige leistungsbezogene 
Unterlagen - insbesondere Erklärungen, Produkt- und sonstige Angaben oder Nachweise - 
nachzureichen oder zu vervollständigen. Fehlende Preisangaben werden nicht nachgefordert. 
Dies gilt nicht für Angebote, bei denen lediglich in unwesentlichen Positionen die Angabe des 
Preises fehlt und sowohl durch die Außerachtlassung dieser Positionen der Wettbewerb und 
die Wertungsreihenfolge nicht beeinträchtigt werden als auch bei Wertung dieser Positionen 
mit dem jeweils höchsten Wettbewerbspreis.
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung: 
Eröffnungstermin: 21/10/2025 09:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische 
Sommerzeit
Auftragsbedingungen: 
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte 
Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Besondere Bedingungen für die Ausführung 
des Auftrags sind nicht erforderlich.
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 

https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXS0YR2YTA4U21TL/documents
https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXS0YR2YTA4U21TL/documents
https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXS0YR2YTA4U21TL
https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXS0YR2YTA4U21TL
https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXS0YR2YTA4U21TL
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Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Informationen über die Überprüfungsfristen: Gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB ist der Antrag auf 
Einleitung eines Vergabenachprüfungsverfahrens nur dann zulässig, soweit der Antragsteller 
den Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt hat.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Stadt 
Achim c/o Landkreis Verden - Zentrale Vergabestelle
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Stadt Achim c/o Landkreis Verden - 
Zentrale Vergabestelle

8. Organisationen

8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Stadt Achim c/o Landkreis Verden - Zentrale Vergabestelle
Registrierungsnummer: 03361-0-51
Postanschrift: Lindhooper Straße 67
Stadt: Verden
Postleitzahl: 27283
Land, Gliederung (NUTS): Verden (DE93B)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabestelle@landkreis-verden.de
Telefon: +49 000
Internetadresse: https://www.landkreis-verden.de
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Registrierungsnummer: t:04131153308
Postanschrift: Auf der Hude 2
Stadt: Lüneburg
Postleitzahl: 21339
Land, Gliederung (NUTS): Lüneburg, Landkreis (DE935)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer@mw.niedersachsen.de
Telefon: +49 4131153308
Internetadresse: https://www.mw.niedersachsen.de
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle

8.1.  ORG-0003

mailto:vergabestelle@landkreis-verden.de
https://www.landkreis-verden.de
mailto:vergabekammer@mw.niedersachsen.de
https://www.mw.niedersachsen.de


615825-2025 Page 10/10

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 8b08a8d8-18c1-48d3-a186-d90df8117e35  -  01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 16
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 18/09/2025 07:37:12 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 615825-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 180/2025
Datum der Veröffentlichung: 19/09/2025

mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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